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  Sehr geehrte Damen und Herren,


  in der opta data Gruppe schreiben wir nun schon 50 Jahre Geschichte im Gesundheitswesen. Denn in diesem Jahr blickt die opta data Abrechnungs GmbH (odA), mit der 1970 alles angefangen hat, auf stolze fünf Jahrzehnte zurück.


  Vor allem auf Grund unserer strategischen Ziele können wir unsere Position auf dem Markt als der führende Anbieter für Abrechnung, Service und IT im Gesundheitswesen behaupten. Dank unserer gelebten Kundenorientierung, der organisatorischen Wandlungsfähigkeit und dem Wachstum ist der Erfolg nun seit 50 Jahren auf unserer Seite. Dabei haben wir uns immer auf unsere Werte verlassen und sind diesen nach wie vor treu. Wir besinnen uns auf das Wesentliche– auf das, was wichtig für unsere Kunden ist.


  Mit der Gründung des opta data Instituts für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen e. V. im Jahr 2018 haben wir unsere Innovationsführerschaft einmal mehr unter Beweis gestellt. Das autonom agierende Institut beschäftigt sich mit der Einbindung der Gesundheitsfachberufe in das System. Dabei stehen die Belange der Gesundheitsfachberufe im Fokus der Institutsarbeit.


  Eine der Erfolgsgeschichten des opta data Instituts sind die ersten Statistischen Jahrbücher zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2018/2019 für die Versorgungsbereiche Heilmittel, Hilfsmittel und Pflege, erstmalig im Februar 2019 erschienen. Ziel ist es damit, die Aufmerksamkeit für die Anliegen der Gesundheitsfachberufe in der politischen Diskussion zu erhöhen.


  Dass ein Buch einen Überblick zum Aufbau und zur Funktionsweise der gesundheitsfachberuflichen Versorgungsbereiche liefert, ist bis dahin einmalig gewesen. Daher lässt sich dieses grundlegende Zahlenwerk als Meilenstein bezeichnen, das nun mit diesem Band aktualisiert in die zweite Runde geht. Gerade das positive Feedback mehrerer Akteure von Verbänden ermutigt uns, mit diesem Werk weiter zu machen und jeweils zu Beginn eines neuen Jahres zu veröffentlichen. In diesem Jahr ergänzt das Institut die Reihe um ein viertes Buch, das den Bereich des Rettungswesens in den Blick nimmt.


  Der Hauptfokus des diesjährigen Jahrbuchs liegt auf dem Thema Telematikinfrastruktur, insofern mit der Einführung einer sicheren Datenautobahn für das deutsche Gesundheitswesen auch eine Veränderung des Systems einhergehen wird, die sich auf die Praxis der Gesundheitsfachberufe erkennbar auswirken wird.


  Wir freuen uns daher besonders, im Jubiläumsjahr der odA die zweite Version der Statistischen Jahrbücher auf den Markt zu bringen. Sind diese doch gerade ein wichtiger Baustein, um weiter gemeinsam die Zukunft zu gestalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und Arbeiten mit dem vorliegenden 1. Statistischen Jahrbuch zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2020.


  Mit herzlichen Grüßen
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  Andreas Fischer und Mark Steinbach
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  Das vergangene Jahr hat erkennbare Veränderungen des Gesundheitswesens hervorgebracht. Mit dem „Terminservice- und Versorgungsgesetz“ (TSVG) und dem „Digitale-Versorgung-Gesetz“ (DVG) wurden zwei umfassende Artikelgesetze1 durch das Bundesgesundheitsministerium vorgelegt, die zum Teil völlig neue Wege der Gesundheitsversorgung in das dicht regulierte Feld des Deutschen Sozialgesetzbuchs einflechten. Es werden Terminservicestellen für die Patienten eingerichtet, die helfen sollen die Wartezeiten auf Termine bei Fachärzten zu verringern. Es sollen digitale Gesundheitsanwendungen (Apps) auf Rezept in der Regelversorgung gesetzlich Versicherter verordnet werden können. Das Fernbehandlungsverbot wird, durch die Einführung von Telesprechstunden bzw. Telekonsilien, aufgebrochen. Doch die sichtbarsten Veränderungen werden sich absehbar aus der Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) im Sinne einer sicheren Datenautobahn für das Gesundheitswesen ergeben, über die medizinische Informationen des Patienten2 sowie versorgungsadministrative Daten transportiert und an Schnittstellen der Versorgungsprozesse verfügbar gemacht werden sollen. Auch die Gesundheitsfachberufe sind von diesen Veränderungen betroffen. In diesem Kontext legt das opta data Institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen e. V. das Statistische Jahrbuch zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland in aktualisierter Fassung vor.


  Ein zentrales Element des Gesamtkonzeptes der Telematikinfrastruktur sollte die elektronische Patientenakte sein, in der zunächst einige vordefinierte Dokumente der medizinischen Versorgung gespeichert werden können. In der ersten Fassung des DVG sollten zum 01. Januar 2021 die Krankenkassen dazu verpflichtet werden, den Versicherten elektronische Patientenakten zur Verfügung zu stellen. Dieser Ansatz überlebte allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht bis zur Kabinettsvorlage bzw. das eigentliche Gesetzgebungsverfahren und wurde bis auf weiteres noch einmal aus der Norm genommen.3 Zur elektronischen Patientenakte hat der Gesetzgeber aber in naher Zukunft eine eigenständige Normvorlage versprochen, um die Anforderungen, die sich diesbezüglich aus der vorherigen Gesetzgebung (TSVG) ergeben, zu erfüllen.


  In den Erwägungsgründen des DVG hieß es auch, dass der Einsatz des elektronischen Arztbriefes weiter gefördert werden soll und die Voraussetzungen für die elektronische Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln in den Regelwerken der Selbstverwaltung geschaffen werden sollen.4


  Die gesundheitsfachberuflichen Berufsgruppen wurden unmittelbar und mittelbar durch die Gesetzesinitiativen des Bundesgesundheitsministeriums adressiert. Das TSVG führte zum 01. Juli 2019 zu einer Angleichung der Preise für therapeutische Leistungen auf das höchste bundesweite Niveau. Darüber hinaus wurde die Honorarentwicklung von der Grundlohnsumme abgekoppelt und ermöglicht so, laut dem Bundesgesundheitsministerium, künftig stärkere Honorarsteigerungen für Heilmittelerbringer als bisher.5 Außerdem soll es bundesweit einheitliche Verträge geben, die „...die Zugangsbedingungen der Therapeuten zur Versorgung …“6 verbessern und es den Therapeuten ermöglichen, künftig unabhängiger über die Behandlung der Patienten entscheiden zu können (Stichwort: Blankoverordnung).7 Das TSVG verlangt, dass entsprechende Verträge zum 15. November 2020 geschlossen werden.
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